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Vereinssatzung  
 

 
§ 1    Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
1. Der Verein hat den Namen „VENA - Verein für Entspannungs- und Naturpädagogik“.  Er hat 

seinen Sitz in Vaihingen an der Enz.  Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 
Danach lautet der Name „VENA – Verein für Entspannungs- und Naturpädagogik e.V.“. 

 
2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§  2   Zweck  
 
1. Zweck des Vereins ist es: 
 

a) die Lern- und Konzentrationsfähigkeit bei Kindern und Jugendlichen zu fördern, dem 
zunehmenden Stress und Leistungsdruck wirksame Mittel entgegenzusetzen sowie die 
wachsende Aggressionsbereitschaft in dieser Altersgruppe zu mindern 

 
b) Naturerfahrung, Naturverständnis, Naturschutz und Umweltbewusstsein zu fördern und  

eine ganzheitliche Natur- und Umweltbildung zu vermitteln. 
 

2. Der Verein verfolgt seinen Zweck durch Informations- und Projektarbeit.  
Realisiert werden soll dies insbesondere durch folgende Maßnahmen: 

 
Zu 1a) 

• Anerkannte Entspannungsverfahren wie Autogenes Training, Progressive 
Muskelentspannung, atembezogene Entspannung e.a. sowie deren Anwendung im 
Lebens- und Lernalltag werden vermittelt. 

• Dies findet in der Regel im Klassenverband statt, bei Bedarf aber auch in Kleingruppen 
oder in Einzelarbeit, und wird von dafür ausgebildeten Entspannungspädagogen für eine 
bestimmte Zeitdauer durchgeführt. 

• Eltern, ErzieherInnen und LehrerInnen werden im Anschluss daran Materialien und 
Techniken an die Hand gegeben, mit denen sie die Entspannungsarbeit selbstständig 
weiterführen können. 

• Weitere Methoden und Wissensinhalte, die dem unter 1a) genannten Zweck des Vereins 
dienen, können durch jeweils eigens dafür ausgebildete Personen unterrichtet werden, z.B. 
in den Bereichen Sprache, Musik, Kunst, gewaltfreie Kommunikation, Ernährung e.a. 

 
 
Zu 1b) 

• Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen wird Wissen und Erfahrung vermittelt über Natur- 
und Umweltgeschehen in ihrem  jeweiligen Lebensumfeld. 

• Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden aufgeklärt über direkte und indirekte 
Gefährdungen im Bereich von Natur und Umwelt. Themenbezogene Präventions- und 
Problemlösungsmöglichkeiten werden aufgezeigt. 

• Innovative Bildungsmethoden und -konzepte im Bereich der Natur- und Umweltbildung 
werden angewendet und entwickelt. 

• Um eine nachhaltige Wissens- und Erfahrungsvermittlung erreichen zu können, findet die 
Bildungsarbeit an schulischen und außerschulischen Lernorten statt. 
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§ 3 Gemeinnützigkeit 

 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  

 
2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
3. Der Verein kann Spendengelder einnehmen und ausgeben. Dem Vereinsvermögen wachsen 

solche Spenden und andere Zuwendungen Dritter unmittelbar zu, die ausdrücklich dazu 
bestimmt sind.  Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke 
verwendet werden. Vereinsmitglieder dürfen allein aufgrund ihrer Mitgliedschaft keine 
finanziellen Vergütungen und Zuwendungen erhalten. Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. Auslagen können auf Nachweis aus Vereinsmitteln ersetzt werden. 

 
§ 4 Mitgliedschaft 
 
 Der Verein besteht aus: 

- ordentlichen Mitgliedern 
- Fördermitgliedern 
- Ehrenmitgliedern 

 
§ 5    Erwerb der Mitgliedschaft 
 
1. Ordentliches Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden, die bereit ist, aktiv 

im Verein mitzuarbeiten.   
 
2.      Fördernde Mitglieder können alle natürlichen und juristischen Personen, Gesellschaften, 

Verbände, Unternehmen und Organisationen werden, die bereit sind, die Vereinszwecke 
finanziell und ideell zu unterstützen.  
 

3.     Über den schriftlichen Aufnahmeantrag eines ordentlichen oder fördernden Mitglieds 
entscheidet der Vorstand. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschriften der 
gesetzlichen VertreterInnen. 

 
4. Ehrenmitglied kann werden, wer sich für den Verein in herausragenderweise eingesetzt hat 

und wem von der Mitgliederversammlung die Ehrenmitgliedschaft angetragen wird.  
 

 
 

 
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 
 
2. Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich zu erklären. Er ist unter Einhaltung einer Frist von 

drei Monaten und nur zum Schluss eines Geschäftsjahres zulässig. 
 
3. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es sich vereinsschädigend 

verhält oder in grober Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt.  
 Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Vor der Entscheidung hat er dem Mitglied 

Gelegenheit zu geben, sich mündlich oder schriftlich zu äußern; hierzu ist das Mitglied unter 
Einhaltung einer Mindestfrist von zehn Tagen schriftlich aufzufordern. Die Entscheidung über 
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den Ausschluss ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied durch eingeschriebenen Brief 
zuzustellen. Gegen die Entscheidung ist die Berufung an die Mitgliederversammlung 
zulässig; sie muss schriftlich und binnen drei Wochen nach Absendung der Entscheidung 
erfolgen. Die Mitgliederversammlung entscheidet endgültig. 
 

4. Ein Mitglied kann des weiteren ausgeschlossen werden, wenn es trotz zweimaliger 
schriftlicher Mahnung durch den Vorstand mit der Zahlung von Beiträgen oder Umlagen in 
Höhe von mehr als einem Jahresbeitrag im Rückstand ist. Der Ausschluss kann durch den 
Vorstand erst beschlossen werden, wenn seit Absendung des zweiten Mahnschreibens, das 
den Hinweis auf den Ausschluss zu enthalten hat, drei Monate vergangen sind. 

 
5. Mitglieder, deren Mitgliedschaft erloschen ist, haben keinen Anspruch auf Anteile aus dem 

Vermögen des Vereins. Andere Ansprüche gegen den Verein müssen binnen sechs 
Monaten nach Erlöschen der Mitgliedschaft durch eingeschriebenen Brief geltend gemacht 
und begründet werden. 

 
 
§ 7  Mitgliedsbeiträge 
 
1. Von den ordentlichen Mitgliedern und den Fördermitgliedern werden Beiträge erhoben. Die 

Höhe der Jahresbeiträge und deren Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung 
bestimmt. 
 

2. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 
 
 
 
§ 8 Rechte und Pflichten 
 
1. Mitglieder sind berechtigt, im Rahmen des Vereinszweckes an den Veranstaltungen des 

Vereins teilzunehmen. 
 
2. Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich nach der Satzung und den weiteren Ordnungen des 

Vereins zu verhalten.  
 
3. Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen verpflichtet.  
 
 
 
§ 9 Organe 
 

Die Organe des Vereins sind 
- der Vorstand 
- die Mitgliederversammlung 

 
§ 10 Vorstand 
 
1. Der Vorstand besteht aus: 

-   der ersten Vorsitzenden/dem ersten Vorsitzenden 
-   der stellvertretenden Vorsitzenden/dem stellvertretenden Vorsitzenden 
-   der Schatzmeisterin/dem Schatzmeister 

 
2. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins nach Maßgabe der Satzung und der 

Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Vorsitzenden/des Vorsitzenden, 
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bei deren/dessen Abwesenheit die ihrer Vertreterin/seines Vertreters. Der Vorstand ordnet 
und überwacht die Tätigkeit der Abteilungen; er ist berechtigt, für bestimmte Zwecke 
Ausschüsse einzusetzen. Der Vorstand kann verbindliche Ordnungen erlassen. Über seine 
Tätigkeit hat der Vorstand der Mitgliederversammlung zu berichten. 

 
3.  Die Vorstandssitzung leitet die 1. Vorsitzende/der 1. Vorsitzende, bei dessen Abwesenheit 

die 2. Vorsitzende/der 2. Vorsitzende. Die Beschlüsse des Vorstands sind zu 
Beweiszwecken zu protokollieren und vom Sitzungsleiter zu unterschreiben.  

 Ein Vorstandsbeschluss kann ggf. auf schriftlichem Wege oder fernmündlich gefasst werden, 
wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung 
erklären. 

 
4. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind: 

- die erste Vorsitzende/der erste Vorsitzende 
- die stellvertretende Vorsitzende/der stellvertretende Vorsitzende 
- die Schatzmeisterin/der Schatzmeister 

 
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch  einen der genannten drei 
Vorstandsmitglieder vertreten. 

 
5.  Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig. 
 
 
§ 11 Amtsdauer des Vorstands 
 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt.  
Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl im Amt. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben. Wiederwahl eines Vorstandsmitgliedes ist zulässig.  

 
 
§ 12  Mitgliederversammlung 
 
1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. 
 
2. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt, wenn das Interesse des Vereins 

es erfordert oder wenn ¼ der stimmberechtigten Mitglieder es schriftlich unter Angabe der 
Gründe beim Vorstand beantragt. 

 
 
§ 13 Zuständigkeit der ordentlichen Mitgliederversammlung 
 

Die ordentliche Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für 
 
- Entgegennahme der Berichte des Vorstandes 
- Entgegennahme des Berichts der Kassenprüferin/des Kassenprüfers 
- Entlastung und Wahl des Vorstands 
- Wahl der Kassenprüferin/des Kassenprüfers 
- Festsetzung von Beiträgen, Umlagen und deren Fälligkeit 
- Genehmigung des Haushaltsplans 
- Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins 
- Entscheidung über den Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen 
- Ernennung von Ehrenmitgliedern 
- Entscheidung über die Einrichtung von Abteilungen und deren Leitung 
- Beschlussfassung über Anträge 
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§ 14 Einberufung von Mitgliederversammlungen 
 
1.  Mindestens einmal im Jahr soll die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird 

vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich (Brief oder E-mail) 
unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung 
des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als 
zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein bekannt gegebene Adresse 
gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 

 
2. Anträge zur Mitgliederversammlung können vom Vorstand und von den Mitgliedern 

eingebracht werden. Sie müssen eine Woche vor der Versammlung dem Vorstand schriftlich 
(Brief oder E-Mail) mit Begründung vorliegen. 

 
3. Über die Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung 

gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrages ist eine 
Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

 
4. Anträge auf Satzungsänderungen müssen unter Benennung des abzuändernden bzw. neu 

zu fassenden Paragraphen im genauen Wortlaut mit der Einladung zur Mitglieder-
versammlung mitgeteilt werden. 

 
 
§ 15  Ablauf und Beschlussfassung von Mitgliederversammlungen 
 
1. Die Mitgliederversammlung wird von der Vorsitzenden/dem Vorsitzenden des Vorstandes, 

bei deren/dessen Verhinderung von ihrem(r)/seiner(m) Stellvertreterin/Stellvertreter geleitet. 
Ist keines dieser Vorstandsmitglieder anwesend, so bestimmt die Versammlung die 
Leiterin/den Leiter mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 

 
2. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder 

beschlussfähig. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder gefasst; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des/der 
Versammlungsleiters/in den Ausschlag. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene 
Stimmen. Schriftliche Abstimmungen erfolgen nur, wenn 1/3 der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder dies verlangt; bei Wahlen muss eine schriftliche Abstimmung 
erfolgen, wenn 1/3 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies verlangt. 

 
3. Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden 

stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 
  
 Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 2/3 der erschienenen, stimmberechtigten 

Mitglieder des Vereins erforderlich. 
 
4. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 

jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.  
 Es soll folgende Feststellungen enthalten:  

-   Ort und Zeit der Versammlung 
 -  die Versammlungsleiterin/der Versammlungsleiter 
 -  die Protokollführerin/der Protokollführer 
 -  die Zahl der erschienenen Mitglieder  
  -  die Tagesordnung 
  -  die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung 
 
5. Bei Satzungsänderungen ist die zu ändernde Bestimmung anzugeben. 
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§ 16 Stimmrecht und Wählbarkeit 
 
1. Aktives Stimmrecht besitzen ordentliche und Ehrenmitglieder. Eine Stimmvollmacht kann nur 

einem anderen stimmberechtigten Mitglied erteilt werden. Die Stimmvollmacht kann auf 
bestimmte Tagesordnungspunkte oder Beschlussgegenstände beschränkt werden. Das 
Mitglied, das die Stimmvollmacht erteilt, kann dem Bevollmächtigten vorgeben, wie er zu den 
einzelnen Beschlussgegenständen abzustimmen hat. 

 
2. Gewählt werden können alle ordentlichen Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet  

haben. 
 
 
§ 17   Ernennung von Ehrenmitgliedern 
 

Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, können auf 
Vorschlag des Vorstandes von der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt 
werden. Die Ernennung zu Ehrenmitgliedern erfolgt auf Lebenszeit; sie bedarf einer 
Mehrheit von 2/3 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.  

 
 
§ 18   Kassenprüfung 
 
1. Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren zwei Personen zur 

Kassenprüfung. Diese dürfen nicht Mitglied des Vorstandes oder eines von ihm eingesetzten 
Ausschusses sein. Wiederwahl ist zulässig. 

 
2. Die Kassenprüferinnen/Kassenprüfer haben die Kasse des Vereins einschließlich der Bücher 

und Belege mindestens einmal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu prüfen und 
dem Vorstand jeweils schriftlich Bericht zu erstatten. Die Kassenprüferinnen/Kassenprüfer 
erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und beantragen bei 
ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung der Schatzmeisterin/des 
Schatzmeisters und der übrigen Vorstandsmitglieder. 

 
 
§ 19    Auflösung des Vereins und Anfallsberechtigung 
 
1.  Die Auflösung des Vereins kann in einer ordentlichen oder außerordentlichen 

Mitgliederversammlung mit der im § 15 festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen 
werden.  

 
 Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die 1. Vorsitzende/der  

1. Vorsitzende und die 2. Vorsitzende/der 2. Vorsitzende gemeinsam 
vertretungsberechtigte Liquidatorinnen/Liquidatoren (Abwicklung der Vereinsauflösung).  

 
 Die vorstehende Vorschrift gilt entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem 

anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.  
 
2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines steuerbegünstigten Zwecks fällt das 

Vermögen des Vereins an Araneus - Verein für Umweltbildung und Naturerfahrung e.V.,  
der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 
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§ 20 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung ist in der vorliegenden Form von der Mitgliederversammlung des Vereins  
 
am 25.04.2009 beschlossen worden. 
 
 
 
Vaihingen an der Enz, den 25.04.2009 
 


